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Beat Strasser,
Präsident Treuhand Suisse, Sektion Zürich

Die neue MWST-Abrechnung ist im Ver-
gleich zu vorher detaillierter geworden.
Das überarbeitete Formular ist neu in
drei Teile gegliedert. Teil I «Umsatz»
widmet sich den Angaben zum Umsatz.
Wie bisher sind die während der Ab-
rechnungsperiode in Rechnung gestell-
ten Entgelte zu deklarieren. Neu müs-
sen ausgenommene Umsätze, für wel-
che optiert wurde, das heisst, die frei-
willig der Steuer unterstellt werden,
separat in der Ziffer 205 ausgewiesen
werden. Beispiele für ausgenommene
Umsätze sind Leistungen im Bereich
Bildung oder Kultur.
Wie bisher sind die Abzüge für von der
Steuer befreite Leistungen aufzufüh-
ren, wie beispielsweise der Export von
Gegenständen. Neu sind die im Aus-
land erbrachten Leistungen separat
(Ziffer 221), statt wie bisher zusammen
mit den von der Steuer befreiten Liefe-
rungen zu deklarieren. Dabei handelt
es sich um Lieferungen und Dienstleis-
tungen, bei denen sich der Ort der Leis-
tung im Ausland befindet, wie zum Bei-
spiel Architekturleistungen für ein Haus
im Ausland oder Beratungsleistungen
an einen ausländischen Empfänger.
Die von der Steuer ausgenommenen
Leistungen müssen – sofern sie nicht
freiwillig besteuert werden und in Ziffer
200 beim Umsatztotal enthalten sind –
in Ziffer 230 in Abzug gebracht werden.
Das neue Gesetz fordert bei der Option
für solche ausgenommene Umsätze
keine schriftliche Bewilligung der Steu-
erverwaltung mehr. Die Option gilt als
gewählt, wenn die Steuer auf der Rech-
nung ausgewiesen wird.
Im Teil II «Steuerberechnung» werden
die geschuldete Umsatzsteuer berech-
net und die möglichen Vorsteuerab-

züge aufgeschlüsselt. Die Umsätze sind
wie bisher aufgeteilt nach Leistungen
zum Normalsatz (derzeit 7,6%) zum
reduzierten Satz (2,4%) sowie zum
Beherbergungssatz (3,6%). Die Dienst-
leistungsbezüge aus dem Ausland sind
in der Rubrik Bezugssteuer (Ziffer 380)
zu deklarieren. Werden diese Leistun-
gen für steuerbare Zwecke verwendet,

kann dafür die Vorsteuer, gemeinsam
mit der abziehbaren Vorsteuer unter
der Ziffer 400 für Material und Dienst-
leistungsaufwand und Ziffer 405 für
Investitionen und übrigen Betriebs-
aufwand abgezogen werden.
Neben der Korrektur der Vorsteuer we-
gen gemischter Verwendung müssen
neu auch Vorsteuerkorrekturen wegen

Eigenverbrauchstatbeständen in Ziffer
415 deklariert werden. Bisher wurden
diese Leistungen im ersten Teil zum
Umsatz deklariert.
Teil III «Andere Mittelflüsse» ist neu.
Darin sind Mittelflüsse, die Nicht-
Entgelt darstellen, aufzuführen. Dies
sind beispielsweise Subventionen,
Kurtaxen usw. Sie sind im neuen
Abrechnungsformular unter Ziffer 900
anzugeben. Diese «Nicht-Entgelte»
können teilweise zu Vorsteuerkürzun-
gen führen, welche in Ziffer 420 zu er-
fassen sind. Mittelzuflüsse, die nicht zu
Vorsteuerkürzungen führen, wie zum
Beispiel Dividenden, Spenden, Sanie-
rungsleistungen usw. sind separat un-
ter Ziffer 910 aufzuführen.
Insgesamt darf der administrative Auf-
wand für die Umstellung des Formulars
nicht unterschätzt werden. So sind teil-
weise neue Mehrwertsteuercodes oder
neue Kontendefinitionen notwendig. Es
lohnt sich, diese Umstellung sorgfältig
und gut geplant vorzunehmen. Ihr loka-
ler Treuhänder berät Sie bei der Vorbe-
reitung und unterstützt sie bei der
Abrechnung. Ausgewiesene Treuhand-
experten in Ihrer Nähe finden Sie
im Online-Mitgliederverzeichnis des
Schweizerischen Treuhänderverbands
TREUHAND | SUISSE:
www.treuhandsuisse-zh.ch. h
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Mehrwertsteuerabrechnung nach neuem
Gesetz: die Änderungen
Beat Strasser *

Die Mehrwertsteuerrechnung für das erste Quartal 2010 steht vor der Tür. Mit dem Inkrafttreten des neuen
Mehrwertsteuergesetzes hat die Eidgenössische Steuerverwaltung auch die Abrechnungsformulare über-
arbeitet. Neben einer neuen Rubrik wurden einige Definitionen, Begriffe und Nummerierungen geändert.
Steuerpflichtige Unternehmen sollten sich jetzt mit der Abrechnung befassen, denn die Änderungen
beeinflussen auch EDV und Buchhaltung.
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